
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/11/18 Om4/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1970

Norm

MSchG §29 Abs1 litd

ZPO §11 A

Rechtssatz

Wenn die Umschreibung der angefochtenen Marke auf einen Dritten beantragt wurde, bleibt, solange die

Umschreibung im Register nicht vollzogen ist, jedenfalls der eingetragene Markeninhaber passiv legitimiert. Neben ihm

kann sich der - im Register noch nicht eingetragene - Erwerber der Marke am Verfahren beteiligen. Verö:: ÖBl

1972,147 (zustimmend Schönherr)
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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